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ansammlungsverträge geleistet werden. Im wesentlichen handelt

es sich hier um Leistungen an gemeinnützige
Wohnungsunternehmen für den ersten Erwerb von Anteilen an solchen

Unternehmungen sowie zur Aufbringung von Eigenkapital;
überdies werden Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger
Zwecke, die unmittelbar auch der Förderung des Wohnungsbaues

dienen, steuerlich begünstigt, wenn diese Zwecke als

steuerbegünstigt anerkannt worden sind.
Alle diese Bestimmungen bezwecken, die Spartätigkeit zu

fördern und hiedurch Mittel für den Wohnungsbau zu
erlangen. Bei kleineren Einkommen jedoch, die überhaupt ein-
kommen- und lohnsteuerfrei sind, können diese steuerlichen

Vergünstigungen keine Anwendung finden. Man will jedoch
auch diese Kreise zum Sparen für den Wohnungsbau anregen.
Deshalb wurde ein Gesetz über die Gewährung von Prämien
zur Förderung des Wohnungsbaues (Wohnungsbauprämiengesetz)

ausgearbeitet. Natürliche Personen, die unbeschränkt

einkommenssteuerpflichtig sind, sollen nach diesem Gesetz für
gewisse Aufwendungen zur Förderung des Wohnungsbaues
Prämien erhalten. Als prämienbegünstigte Aufwendungen gelten

Beiträge an Bausparkassen, Aufwendungen für den ersten
Erwerb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften,
Beiträge auf Grund von Kapitalansammlungsverträgen mit
Wohnungs- und Siedlungsunternehmen sowie Beiträge auf
Grund von Sparverträgen zur Finanzierung des Wohnungsbaues

und der Errichtung von Eigentumswohnungen.
Die Höhe der Prämie beträgt 25 Prozent der prämien¬

begünstigten Aufwendungen, höchstens insgesamt 400 DM für
die Aufwendungen eines Kalenderjahres; bei Vorhandensein

von Kindern tritt eine Erhöhung der Prämie bis 35 Prozent

ein.

Die Prämien werden über Antrag nach Ablauf eines

Kalenderjahres von den zuständigen Finanzämtern festgesetzt
und zur Auszahlung gebracht. Prämienberechtigte, die die

Aufwendungen auch als Sonderausgaben nach den Vorschriften

des Einkommenssteuergesetzes geltend machen können,
können wählen, ob sie diese Aufwendungen als Sonderausgaben

geltend machen oder statt dessen eine Prämie
beanspruchen wollen.

Dieses Gesetz zeigt von neuem, welche Bedeutung man den
steuerlichen Begünstigungen in Deutschland beilegt, um
hierdurch die Spartätigkeit zu erhöhen und Sparbeträge dem
Wohnungsbau zuzuführen. Da in Österreich die Förderung
des Wohnungsbaues durch die öffentliche Hand nicht ausreichend

ist, um die Wohnungsnot zu beheben, wird auch Österreich

ähnliche Wege beschreiten müssen, um einen Anreiz zur
Bildung von Sparkapital für den Wohnungsbau zu schaffen.
So wurden in dieser Hinsicht durch das Investitionsbegünsti-
gungsgesetz und das Steueränderungsgesetz 1951 verheißungsvolle

Anfänge gemacht; es ist nur zu hoffen, daß die Steuerpolitik

auf diesem Wege künftig fortschreitet und weitere
steuerliche Begünstigungen für den Wohnungsbau schafft.

«Die Wohnung»

HAUSHALT, WOHNUNG, GARTEN

Auch Hausfrauenarbeit muß rationell gestaltet werden
An einer seiner letzten Tagungen hat der Internationale

Genossenschaftsbund unter anderem auch über die Frage der
rationellen Gestaltung der Hausfrauenarbeit beraten und hierzu

eine Reihe von Vorschlägen formuliert. Die Arbeit der
Hausfrau ist nicht leichter, sie ist im Gegenteil noch schwerer

geworden. Man geht darum nicht fehl, wenn man die
erwähnten Vorschläge der Vergessenheit entreißt. Sie seien hier,
mit Kürzungen, wiedergegeben:

Soziale Sicherheit wird sich nicht erreichen lassen, wenn
nicht überall die Mitarbeit der Frau gesichert werden kann.
Von den Frauen und ihrer Arbeit hängt die Gesundheit der
Völker ab. Die menschliche Gesellschaft muß daher alles
versuchen, um den Frauen bei ihrer schwierigen Arbeit
beizustehen. Vor allem muß das Nötige getan werden, um die
Haushaltarbeit zu rationalisieren und sie nach Möglichkeit zu
erleichtern. Man darf die Frauen auch nicht an der Teilnahme
am öffentlichen Leben hindern. Sie sollen im Gegenteil
Gelegenheit erhalten, sich die notwendigen Kenntnisse für die
Mitarbeit in der Genossenschaft, im ökonomischen und
allgemein öffentlichen Leben erwecken zu können.

Um das eben skizzierte Ziel zu erreichen, soll die
Genossenschaftsbewegung, die so stark angewiesen ist auf die
Begeisterung und die Treue der Hausfrauen, sich zu ihrem
Vorkämpfer machen, ihnen nach Möglichkeit die wünschbaren
Kenntnisse verschaffen, und für die Dienstleistung und die

Einrichtung zwecks Erleichterung ihrer Arbeit und Erweiterung

ihrer Freizeit besorgt sein.

Hierfür ist vorzuschlagen:

Ein Dienst von zeitlich begrenzten Haushalthilfen, ferner
Kinderkrippen und Horte, sowie für die Frauen geeignete

Restaurants, dies alles mit Rücksicht auf solche Frauen, die
neben der Besorgung des Haushaltes noch dem Verdienst
obliegen müssen;

Veranstaltung von Kursen und Vorträgen sowie
Publikation von Artikeln und Broschüren über die Fragen des

sparsamen Haushaltens;
die Anstellung von Beraterinnen für die Haushaltungsfragen

;

die Gründung von Genossenschaften für die Vermietung
von landwirtschaftlichen und Haushaltmaschinen;

die Errichtung von gemeinsamen Wäschereien;
eine Versuchsstelle für Haushaltmaschinen und andere

-hilfsmittel;
ein Institut zur Untersuchung der Fragen rationellen

Haushaltens;

die Schaffung von Hausfrauenorganisationen.
Die Aufgabe solcher Organe bestünde vor allem in

folgendem :

Kontaktnahme mit den Bau- und Wohngenossenschaften
zwecks Festlegung der Hauptgesichtspunkte und Wünsche für
den Wohnungsbau;

Kontaktnahme mit der Industrie zwecks Formulierung der
Konstruktionsvorschläge für Haushaltartikel;

Kontaktnahme mit den genossenschaftlichen Großeinkaufsstellen

in der Meinung, daß diese letztern sich laufend über
die Wünsche der Hausfrauen informieren sollten.
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